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und Beteiligungsansprüchç nach deren Satzung, Walùîehmungsvertrag und Verteilungsplan zur gemeinsamen Einbringung ein. Der Autor ist damit
einverstmdèn, ãass der Linde Verlag den ihm nach den jeweils geltenden Verteilungsplânen der Venvertungsgesellschaft Literar Mechana zustehenden
Verlagsanteil direkt ausgezahlt erhälf, wobei sich derAutõ¡ verpflichtet, der Literar Mèchma gegenüber die Rechtsein¡äumung an den Linde Verlag bei der
Werkireldung zu bestätigen. Der Anteil des Autors bleibt davon unberührt. Für die Auszahlung und Abrechnung der durch die Venvertungsgesellschaften

wahrgenomnienen Rechie und gesetzlichen Vergütungs- und Beteitigungsmsprüche gelten d€rctr Verteilungsbestimmungen.

Das ÖBA richtet sich m Leser beidedei Geschlechts. Der einfacheren Lesba¡keit halber wird die männliche Fom veruendet.
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Wolfrarn Hitz: Ausgewählte Rechtsfragen zu den Neuerungen Papamonat, Karenzanrechnung & Entgettfortzahlung
bei Katastrophenhilfe

Mit 1. B. 2019 bzw 1. 9. 2019 treten arbeitsrechtliche Neuerungen in Kraft, die wie üblich Rechtsfragen für die umsetzenden
Praktiker aufwerfen. ln seinem aktuetlen Beitrag gibt Mag. Wolfrøm Hifz Antworten auf ausgewählte Fragen zur Ausweitung
der gesetzlichen Karenzanrechnung auf dienstzeítabhängige Ansprüche sowie zum neuen Rechtsanspruch auf einen
,,Papamonat" und auf Entgeltfortzahtung für freiwillige Katastrophenhilfsdienste. Gleichzeitig weist er aber auch auf noch
ungek[ärte Punkte in den Gesetzestexten h¡n.

RECHTSPRECHUNG

3

HSCHADENERSATZ UND HAFTUNG
Sorgfaltspftichten eines Kranfü hrers

Rechtswid riger Verka uf von ,, Pa rkpickerln" - kei n Schadenersatza nspruch

Von Rechtsanwattssàkretärin übersehener Kundenauftrag - Dienstnehmerhaftung?

ArbeitsunfatI eines überlassenen Arbeitnehmers auf U-Bahn-Baustetle: Dienstgeberhaftungsprivileg

Beweislast für Mobbingvorwü rfe

ISOZIALRECHT

Pftegegetd: Keine Zuständigkeit Österreichs bei Mitversicherung in Spanien trotz in[ändischem Wohnsitz

Kein Anspruch auf Pftegegetd für serbische Staatsangehörige mit ,,Rot-Weiß-Rot - Karte plus"

Erschwerniszusch [ag bei der Beu rteilung des Pflegebedarfs

DSTEUERRECHT

Dreijahresvertei [ung bei teilweiser Pensionsabfind u ng

Chorsänger bei Opernproduktionen - keine DB-Pfticht

NEUE VORSCHRIFTEN

7
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IARBEITSRECHT

Entge ltfortza h t u n g be i Katastro p hen h i tfe - BG Bt

Rechtsanspruch auf Papamonat - BGBI
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